
Sterbeort Was ist zu tun?

Zuhause Hausarzt oder Bereitschaftsarzt kontaktieren

Krankenhaus/Pflegeeinrichtung Einrichtung übernimmt Organisatorisches

Öffentlichkeit Rettungsdienst verständigen

Benachrichtigung der engsten Angehörigen

Arbeitgeber bei noch Berufstätigen benachrichtigen

Wünsche des Verstorbenen

Hatte der Verstorbene Wünsche bezüglich seiner Bestattung?

Wenn ja, welche:

Existiert eine Bestattungsvorsorge?

Wurde ein Wunschbestatter genannt? (z. B. in den Vorsorgeunterlagen?)

Bestattungsart

Haben Sie sich bereits für eine Bestattungsart entschieden?

Erdbestattung

Feuerbestattung

- Urnenbeisetzung auf dem Friedhof

- Baumbestattung/Friedwald

- Seebestattung

Andere Wünsche/Vorstellungen:

Trauerfeier und Beisetzung

Wo soll die Trauerfeier stattfinden?

Ort:

Wo soll die Beisetzung stattfinden?

Ort:

War der Verstorbene Mitglied einer konfessionellen Gemeinschaft?

Wenn ja, welche:

Möchten Sie einen professionellen Trauerredner oder einen Pfarrer für die Trauerrede?

Bestatter kontaktieren (innerhalb von 24 Stunden nach dem Todesfall)

Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer: 07554 461

Bestattungen Allweier GmbH - Altheimer Str. 3 - 88699 Frickingen

Checkliste im Todesfall.Was ist zu tun?

Unmittelbar nach dem Todesfall

Organisation und Gestaltung der Bestattung



Trauermusik

Soll das Lieblingslied des Verstorbenen zur Trauerfeier gespielt werden?

Musikwünsche

Live-Musik

Musik vom Tonträger

Trauerdrucksachen

Möchten Sie eine Traueranzeige aufgeben?

Traueranzeige vor oder nach der Beisetzung?

Danksagung nach der Beisetzung?

Möchten Sie Trauerkarten drucken lassen?

Möchten Sie Gedenkbilder drucken lassen?

Grabbeigaben

Möchten Sie etwas mit in den Sarg legen?* (Nur nachhaltige, vergängliche Objekte)

Wenn ja, was:

* Ihr Bestatter berät Sie gerne, da aufgrund der Bestattungsgesetze der Länder
und aus Umweltgründen nicht jede Grabbeigabe möglich ist.

Dokument Ledig Verheiratet Verwitwet Geschieden

Personalausweis/Reisepass

Geburtsurkunde

Heiratsurkunde
Sterbeurkunde des
Ehepartners
Scheidungsurteil

Trauerfloristik

Möchten Sie Blumenschmuck?

Wenn ja, welcher Art:

Welcher Florist:

Trauerkaffee

Möchten Sie einen Trauerkaffee organisieren?

Ort:

Geschätzte Personenzahl:

Nachweis

Krankenkassenkarte

Rentennummer, Betriebsrente

Testament (Hinterlegungsschein Amtsgericht)

Organspendeausweis muss das nächstgelegene Spital/Krankenhaus informiert werden

Wichtige Dokumente bereitlegen

Wichtige Nachweise bereitlegen



Dokument

Bestattungsvorsorge

Sterbegeldversicherung

Verfügungen/Willenserklärungen

Lebensversicherung

Betreuer-Nachweis

Haus und Wohnung (Achten Sie in den nächsten Tagen regelmäßig auf Folgendes)

Haustiere und Pflanzen versorgen Briefkasten leeren

Post nachsenden lassen

Fenster schließen

Kühlschrank und Tiefkühlschrank leeren

Haustechnik verwalten

Strom, Gas undWasser abstellen (Anbieter informieren)

Haushaltshilfen und Pflegedienst informieren

Kündigungen und Abmeldungen

Abonnements (Zeitungen, Magazine usw.) kündigen

Vereine und Verbände informieren

Digitalen Nachlass (Online-Mitgliedschaften, z. B. E-Mail Adresse, usw. ) verwalten

Versicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, ADAC)

Rente und Krankenkasse abmelden

Lebens-, Sterbegeld-, Unfallversicherung informieren
(Meldefristen beachten! Je nach Versicherung zwischen 24 - 72 Stunden!)

Telefon, GEZ, Müll-, Strom-, Wassergebühren

KFZ ab- bzw. ummelden

Soziale Medien (Facebook, Instagram, usw.)

Vermieter kontaktieren - Mietvertrag kündigen und Haushalt auflösen

Pflegeheim: Vertrag kündigen - auf taggenaue Abrechnung achten!

Nachlass und Finanzielles

Zugang zu Konten erlangen

Daueraufträge stornieren

Rechnungen begleichen

Evtl. vorhandenes Testament beim Nachlassgericht abliefern

Falls nötig Erbschein beim Nachlassgericht beantragen

Verträge und Policen bereitlegen

Abmeldungen und Organisatorisches

Sonstige wichtige Angelegenheiten



Wichtige Hinweise

Lassen Sie sich mit der Regelung der finanziellen Angelegenheiten ruhig
bis nach der Beerdigung Zeit.
Denn Finanzielles kann erst dann geregelt werden, wenn Ihnen die Sterbeurkunde
ausgestellt wurde.

Raum für Notizen:

Um die Suche nach Daueraufträgen oder Abos zu erleichtern,

holen Sie sich die Kontoauszüge der Konten des/der Verstorbenen.

Finanzamt informieren:

Jeder Erbe, Vermächtnisnehmer, Begünstigte aus einer Lebensversicherung oder
Ähnlichem (rechtlich genannt: Erwerber) ist grundsätzlich verpflichtet, das für die
Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt innerhalb von 3 Monaten über sein Erbe zu
informieren (§ 30 Erbschaftsteuergesetz). Häufig wird das Amt auch von sich aus tätig,
da es über die meisten sogenannten Erwerbsvorgänge bereits von anderen Stellen
direkt informiert wurde.

Wenn ein Testament von einem deutschen Gericht, einem deutschen Notar oder
Konsul eröffnet wird, muss die Erbschaft nicht separat dem Finanzamt gemeldet
werden. Ausnahme: Es treten Zweifel über das Verhältnis des Erblassers zum Erben
auf.

Wichtig: Wird das Finanzamt nicht ordnungsgemäß informiert, kann das als
Ordnungswidrigkeit oder sogar als Steuerhinterziehung bestraft werden.


